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   BETREFF   Ihr IFG -Antrag vom 14. Juli 2018 zu den Stellungnahmen vom Auswärtigen Amt 
# 15-722/002 II#0268 [#25822] 
 

Sehr geehrter Herr Badepul, 

falls  noch  nicht  geschehen,  rege  ich  an,  dem  Auswärtigen  Amt  einen  Empfangsbe-
vollmächtigen  im  Inland  zu  benennen.  Dies  ist  für  die  wirksame  Bekanntgabe  eines 
möglicherweise  belastenden  IFG-Bescheides  erforderlich.  Aufgrund  Ihres  sehr  um-
fangreichen  Informationsbegehrens  ist  zu  erwarten,  dass  die  Erteilung  einer  gebüh-
renfreien  „einfachen  Auskunft“  i.S.d.  §  10  Abs.  1  Satz  2  Informationsfreiheitsgesetz 
nicht möglich sein dürfte. 

Auch im Falle einer (teilweisen) Ablehnung wäre eine ordnungsgemäße Bekanntg a-
be des dann aus diesem Grunde belastenden Bescheides erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Schlögel 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwortschreiben unbedingt an. 
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